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Amtliche Bekanntmachungen
Bebauungiplan "Egertacker"
Der Gemeinderat der Gemeinde Raldwangen hat mit
Beschluß vom 8. 8. 1973/20. 3. 74 die Satzung über den
Bebauungsplan "Eger t äcker" erlassen. Maßgebend ist
der Lageplan des Ar chl t ektur bür os Müller', Zi zi s -

, hausen, vom 6. 6. 73/15. 1. 74. Das Landratsamt Es s -
lingen hat mit Erlaß 401-622. 11 N vom 31. 7. 1974
den Bebauungsplan und die Satzung genehmigt.
Der Bebauungsplan liegt vom 23. 8. 1974 bis" 6. 9. 74.
je einschließlich, während der üblichen Dlenst-
stunden auf dem Rathaus aus. Er wird mit dieser
äff ent l i chen Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Gemeindepflege
Es wtid nochmals an den Steuer zahlungst er ml n
15. 8. 1974 erinnert. Zur Zahlung fälll'g s Ind alle
Grunds t euer betrage bis 40. -- DM. Bei "Jahresbeträ-
gen über 40. -DM sind drei Viertel des Betrages
zu zahlen. Weitere Zahlungen III. Quartal derwGe-

wer best euer vor r aus zahl ungen für 1974.

"Schwibiwher Sonntag Stuttgart"
Das V" kehr samt der Stadt Stuttgart hat ml t ge-

> teilt, daß die ftlr den 1. 9. 74 vor'ges ebenen Ve^ran-
stalt""ge" wegen des Ablebens von Oberbürgermels-
ter Klett nicht stattfinden.

Straßenbauarbeiten
Voraussichtlich ab 2. 9. 74 werden die restlichen
Ausbauarbeiten ( Randsteine, Decke. Gehweg) In
der Flnkenstraße Juslstraße und Florlanweg, aus-
geführt. Mit t el l weisen Ver kehr s behlnder ungen
ist zu rechnen.

WawerleitunnibBU
Ab nächste Woche werden die Bauar heiten für die
Wasserleitung Anschluß Nur t Ingen weitergeführt.
Die Leitung wird links der Straße nach N'ürtlngen
In den gemeindeeigenen Grundstücken verlegt. Die
Pächter werden gebeten, soweit noch nl cht ~ge-
schehen, den erforderlichen Baustrelfen zu Räumen,

ihr*mder IBndw- UnhllverricherungWichtFger Hinweit für aife landw.' ÜntBrn'ehm'B'^

Die Landw. Berufsgenossenschaft Württembere In
Stuttgart gibt bekannt;

Die landw. Berufsgenossentchaften sind vom Herrn
Bundes minist er für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten beauftragt worden, Mittel, die Im Bundes-
haushält 1974 zur Senkung der UntCTnehmer-belträge
zur landw. Unfallversicherung bereitgestellt wor"-
den sind, an die berechtigten l andw. 'Unternehmer
auszuzahlen.

Li.zu^c]lu."}eLs.tun&en. "]laJ.tejlTOn. Am.t.̂ wese.Il
alle landw. Unternehmer, die nach § 2 Abs. l Nr. l
und 2 des Gesetzes über eine Krankenversicherung
der Landwirte krankenverslchert und daher Mltglle-
der der Landw. Krankenkasse Württemberg sind". Bei
diesem Per s onenkr el s sind die Betrlebsverhältnlsse
zugrunde zu legen, die für die Bei tr agsfes t Setzung
zur Krankenversicherung der Landwirte am 1. 7. 74
verwendet wurden. In diesen Fällen Ist das Ausfül-
len eines Fragebogens nicht erforderlich. Die Geld-
lel s t ungen werden von Amt s wegen zur Auszahlung ge-
br acht.
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Begünstigte, die ein landw. Üft^ftetßneii bewlrtschaf-
ten, welches eine Exlitenzgrundl. age' Im Sinne des
S l des Gesetzes über eine Alt er»hl lfe für Landwirts
blldet. Dieser Personenteeli hat zur Berechnung der
Beltragsrückgewähr, die erforderlichen Angaben'über
Ihre Betrlebsverhaitnlt'ie am l. Juli 1974~bl8
2. September 1974 gegenüber der Landw. Berufsgenos-
»enschaft Würtfemberg geltend zu machen. Der" An-
Bpruch auf BeltragsrückgewAhr entftllt, wenn die An-
gaben über die Betrlebivethättnl.tte ftlcht bi« zum
2l-SCEteInber. JL9'?4 L-, ^- . -_-. - -:

landw, Berufsgenossenschaft
'vorliegen ( Ausschlusifrlst). Die erfordarliehen Er -
hebung« bogen werden von Amtswegen übsnandt. Die
landw. Berufagenosaenschaft Württemberg bittet, die
Begünstigten, die einen Fragebogen erhalten, diesen
bl 8 2um.!2.-..sefit.em.b?.r..l.974, zur ückzugebftn.

Der Landw. BerufsgenosEeiuchaft Württemberg steht
ein fester Betrag zur SenKung der Unter nähmet bei -


